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Erhebung zur Jugendsozialarbeit an öffentlichen Schulen (Schulsozialarbeit) im Rahmen der finanziellen Förderung durch das Land Baden-Württemberg für die Zeit vom 01.08.2012 bis 31.07.2013
Siehe Ziffer 8, Absatz 2, der Grundsätze des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg zur Förderung der Jugendsozialarbeit an öffentlichen Schulen vom 27. April 2012
1. Angaben zum Antragsteller (Schulträger bzw. Anstellungsträger)
Ansprechpartner/in für evtl. Rückfragen 
Bei Landkreisen, Stadtkreisen und kreisangehörigen Städten mit einem Jugendamt, die als Anstel-lungsträger fungieren, bitte ggf. angeben, ob die Fachkraft dem Jugendamt zugeordnet ist: 
 
2. Angaben zu den Schulen mit Schulsozialarbeit
Die Angaben zu Ziffer 2.1-2.3 sind für alle Schulen zu machen, deren Schulsozialarbeit im o.g. Schuljahr finanziell gefördert wurde, auch wenn am Stichtag die Stelle der Schulsozialarbeit vorübergehend nicht besetzt war. Die persönlichen Angaben zu Ziffer 2.3 beziehen sich jeweils auf die Person, die am Stichtag an der Schule auf der bezuschussten Stelle tätig war. Es sind also bei Personalwechsel auf einer Stelle während des Schuljahres Angaben nur für die Person zu melden, die die Stelle am Stichtag innehatte. Sollte die Stelle am Stichtag vorübergehend nicht besetzt gewesen sein, gilt für die Angabe zur Person der letzte Arbeitstag, an dem sie auf der Stelle noch tätig war.
  
2.1 Benennung der Schulen mit Schulsozialarbeit (Stichtag Schuljahresende 31.07.2013). Bitte erforderlichenfalls Liste erweitern. 
Lfd. Schul-Nr.*
Name der Schule
Anstellungsträger für die Schulsozialarbeit ist ein**    
Ganztagesschule (bitte hier angeben, da im Antragsformular nicht enthalten)**      
Zeilen
hinzu-
fügen
Öffentlicher Träger  
Anerkannter Jugendhilfeträger
Sonstige Träger
Vollge-bunden
Teilge-bunden
Offene Form
keine GTS
Stadt-/Landkreis
kreisangehörige Gemeinde
*   Bitte dieselbe Nummerierung verwenden, wie im Antragsformular Ziffer 2. ** Zutreffendes bitte ankreuzen
 
2.2 Angaben zur Schulsozialarbeit an den Schulen nach Ziffer 3 a) (Stichtag 31.07.2013). Bitte erforderlichenfalls Liste erweitern.
Lfd. Schul- Nr. nach Liste 3a)
Zahl der Schulsozialarbei-ter/innen (Personen) an dieser Schule
Schulsozialarbeiter/innen an dieser Schule umgerechnet in Vollzeit-stellen (Prozentangabe)
Räumlichkeiten für die Tä-tigkeit der Schulsozialarbei-ter/innen*
Zeilen
hinzu-
fügen
Eigenes Büro
Eigener Gruppen-raum
Schüler-treff
Gesamt
* Zutreffendes bitte ankreuzen
 
2.3 Angaben zum Personal an diesen Schulen (Stichtag 31.07.2013) 
Hinweis: Bitte hier für jede Person die Angaben per Kreuz bzw. als Zahlenangaben in eine neue Zeile eintragen (Liste bitte erforderlichenfalls erweitern).
Name, Vorname 
(Hier nur als Identifikationsmerkmal zu statistischen Zwecken. Name wird hier nicht gespeichert)
Beschäftigungs-umfang in %
Qualifikation  
Alter (Jahre)
Geschlecht  
Migra- tionshintergrund*  
Als Schulso-zialarbeiter/-in tätig seit X Jahren** X =
Zeilen
hinzu-
fügen
Hochschulabschluss
Andere Qualifikation
männ-lich
weib- lich
ja
Nein
*  Definition Migrationshintergrund in Anlehnung an amtliche Jugendhilfestatistik: Ausländische Herkunft mindestens eines Elternteils (nicht: 
    Staatsangehörigkeit)
** Berufserfahrung als Schulsozialarbeiter/in nicht nur an aktueller Schule, sondern insgesamt
 
3. Ausgewählte Kennzahlen zur Tätigkeit der Schulsozialarbeiter/-innen
 
Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Gesamtzahl der oben genannten Schulen des Schulträgers im zurückliegenden Schuljahr 2012/2013 und bilden Kernkompetenzen sozialarbeiterischen Jugendhilfehandelns an Schulen ab. Die Tätigkeit der Schulsozialarbeiter/innen wird damit nicht vollständig abgebildet, dies wäre nur im Rahmen einer umfassenden Evaluationsforschung möglich.
 3.1 Individuelle Beratung und Hilfe
Einzelfallberatung/-hilfe
Bis zu 3 Terminen mit  
Mehr als 3 Termine mit  
dem Schüler
der Schülerin
dem Schüler
der Schülerin
Zahl der Schüler/innen:
Schutz bei Kindeswohlgefährdung
Gefährdungseinschätzung nach § 8a Abs. 4 SGB VIII*
Beratungen von Lehrern/innen nach  § 8b Abs. 1 SGB VIII   
im Hinblick auf Schüler
im Hinblick auf Schülerinnen
im Hinblick auf Schüler
im Hinblick auf Schülerinnen
Zahl der Schüler/innen
* einschließlich sofortiger Information an das Jugendamt bei offensichtlich akuter Gefährdung.
 
3.2 Beteiligung an Hilfen zur Erziehung 
Schüler
Schülerinnen
Zahl der Schüler/innen, bei denen vom Jugendamt Hilfeplangespräche nach § 36 SGB VIII unter Beteiligung der Fachkraft der Schulsozialarbeit durchgeführt wurden 
Zahl der Schüler/innen, bei denen die Fachkraft der Schulsozialarbeit zur Abklärung von HzE-Bedarf Kontakt mit dem Jugendamt aufgenommen hat
 3.3 Beratung von und mit Lehrer/innen
Schüler
Schülerinnen
Zahl der Schüler/innen, bei denen die Fachkraft der Schulsozialarbeit Kontakte mit Lehrern/innen hatte, um gemeinsam nach Lösungen für individuelle Probleme zu suchen
Zahl der Schüler/innen, bei denen der Bedarf für eine sonderpädagogische Förderung bzw. Schulbegleitung unter Hinzuziehung der Fachkraft der Schulsozialarbeit geprüft wurde 
 3.4 Beratung von Erziehungsberechtigten
männlich
weiblich
Zahl der Erziehungsberechtigten, die von der Fachkraft der Schulsozial-arbeit im Hinblick auf die Erziehung ihrer Kinder individuell beraten wurden
Zahl der Erziehungsberechtigten, die von der Fachkraft der Schulsozial-arbeit mit Angeboten der Elternbildung zu allgemeinen Fragen der Erziehung und Bildung junger Menschen erreicht wurden (vgl. § 16 SGB VIII)  
Zahl der Erziehungsberechtigten, die von der Fachkraft der Schulsozial-arbeit mit Bildungsangeboten zu Fragen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes erreicht wurden (vgl. § 14 SGB VIII)
 
3.5 Gruppenarbeit
 
Definition:
Als Gruppenarbeit gelten hier Angebote für konkrete Schülergruppen oder Schulklassen, die entweder während eines Schuljahres mindestens 5 mal 90 Minuten umfassten oder aber in Form einer mindestens eintägigen Aktion/Exkursion durchgeführt wurden.
Arbeit mit Schülergruppen*
Zahl der Gruppen
Zahl der teilnehmenden Schüler/innen
Gruppenarbeit mit ausgewählten Schüler/innen im Sinne sozialer Grup-penarbeit zur Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Ver-haltensproblemen (vgl. § 29 SGB VIII und § 13 Abs. 1 SGB VIII sowie  § 15 LKJHG
Gruppenarbeit zur Unterstützung beim Übergang Schule/Beruf (§ 13 SGB VIII und § 14 LKJHG)
Gruppenarbeit im Bereich Suchtprävention, Gesundheitsförderung sowie erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII und § 16 LKHG)
* nicht gemeint sind hier rein interessenorientierte Gruppenangebote im Sinne von Freizeitpädagogik/Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII 
Arbeit mit Schulklassen**
Zahl der Klassen
Zahl der Schüler/innen
Arbeit mit Schulklassen zur Förderung sozialer Kompetenzen
Arbeit mit Schulklassen zur Konfliktbewältigung bei Problemen wie Ausgrenzung, Mobbing etc.
Arbeit mit Schulklassen zur Unterstützung beim Übergang Schule/Beruf
Arbeit mit Schulklassen im Bereich Suchtprävention, Gesundheitsförde-rung sowie erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
** auch im Sinne des Präventionskonzepts "stark.stärker.WIR:" für Schulen in Baden-Württemberg
 Wir danken für Ihre Mitwirkung.
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